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Herr Schaltegger, Regierungs-
rat und Kantonsparlament
wollen den Grundbedarf der
Sozialhilfe um 8 bis 30 Prozent
kürzen. Im Gegensatz dazu
sollen die Anreizleistungen
ausgebautwerden.Was halten
Sie von der Stossrichtung der
Revision?
Die generelle Stossrichtung hal-
te ich für sinnvoll. Heutemüssen
fast alle Bedürftigen in der So-
zialhilfe gleich behandelt wer-
den, obwohl sie unterschiedliche
Ausgangslagen haben und sich
auch unterschiedlich engagieren.
Mit einem tieferen Grundbedarf,
aber höheren Anreizleistungen
lassen sich besser Abstufungen

vornehmen.Es geht auch umGe-
rechtigkeit. Wenn sich jemand
engagiert, von der Sozialhilfe
loszukommen, teils durchausmit
hohem Aufwand und persönli-
chem Risiko, soll die Person
mehr haben als diejenigen, die
sich kaum bemühen.

Aber dieses System gibt es in
Bern doch bereits. Der Kanton
kennt Integrationszulagen für
Engagierte, Einkommensfrei-
beträge für Erwerbstätige und
Sanktionen für Störrische.
Die meisten Kantone haben in
den letzten 15 Jahren tatsächlich
solche Anreizleistungen einge-
führt.Aber sie sind oft auf einem
zu tiefen Niveau, damit das Sys-
tem richtig greifen könnte.

Die Integrationszulagewurde
imKanton Bern 2014 gesenkt
und soll nunwieder angehoben
werden.Wieso bedarf es dafür
einer Senkung des Grundbe-
darfs?
Das System muss finanzierbar
bleiben. Wenn man nur die Zu-
lagen erhöht, ohne gleichzeitig
den Grundbedarf zu reduzieren,
laufen die Kosten in der Sozial-
hilfe aus dem Ruder. Zudem
werden die Zulagen attraktiver,
wenn der Grundbedarf tiefer ist.
Heute ist der Grundbedarf etwa
für jungeAlleinstehende und für
Leute aus demAsylbereich nicht
unattraktiv.

Die geplanten Kürzungen des
Grundbedarfs im Kanton Bern
würden aber alle treffen: auch
dieAlleinerziehenden, die

Kinder und die, die zu krank
sind, um zu arbeiten.
Ich plädiere für einen stärker ab-
gestuften Grundbedarf. Es ist
klar, dass man denen, die keine
Chance auf eine Integration in
den Arbeitsmarkt haben, einen
höheren Grundbedarf bezahlen
sollte als denen, wo durchaus
Möglichkeiten und Chancen vor-
handenwären. Die Berner Pläne
gehen diesbezüglich in die rich-
tige Richtung.

IhreVorstellungen fussen auf
der Idee, dass sich die Bezü-
gerinnen und Bezüger bei
tieferemGrundbedarf stärker
um eine Stelle bemühen. So-
zialarbeiter hingegen argumen-
tieren, dass Kürzungen eher
lähmendwirken. Stattdessen
sei Stabilität und Sicherheit
gefragt.Wasmeinen Sie dazu?
Ich plädiere ja gerade nicht für
Sanktionen mit Kürzungen,
sondern für Zuschüsse. Ein Sys-
tem, dass einen tieferen Grund-
bedarf hat, den man mit Enga-
gement ausbauen kann, schafft
eherArbeitsplätze als ein Sank-
tionssystem und ist von derMo-
tivation herwahrscheinlich bes-
ser als ein System, in dem sank-
tioniert wird, wer sich nicht
engagiert.

Letztlich fehlt es dochweniger
amAnreiz, sondern an verfüg-
baren Stellen für diemeist
niedrigqualifizierten Klienten
der Sozialdienste.
Wer so argumentiert, ignoriert
grundlegende ökonomische Ge-
setze. Das Sozialhilfesystem in
der heutigen Form verhindert,
dass Stellen geschaffen und
nachgefragt werden, die unter
dem Niveau der Sozialhilfe lie-
gen. Eigentlich ist das der Kern
des Problems: Durch den hohen
Grundbedarf haltenwir die Leu-
te vom Arbeitsmarkt fern, statt
dass wir ein Zuschusssystem
schaffen, das neue Stellen er-
möglicht.

Wiewürde ein Zuschusssystem
aussehen?
Ein Zuschusssystembei tieferem
Grundbedarf würde Jobs im
Niedriglohnsektor ermöglichen.
Falls das Einkommen nicht zum
Leben reicht, könnte die Sozial-
hilfe durch Zuschüsse das Ein-
kommen aufbessern. Die Leute
wären aber dann viel näher am
Arbeitsmarkt.Meistens sind sol-
che Stellen ohnehin nur Ein-
trittsschwellen in den Arbeits-
markt. Sie erhöhen die Chancen
auf eine besser bezahlte Stelle.

Ein tieferer Grundbedarf er-
möglicht aber nicht nur Stellen
zu tieferen Löhnen, auch die

«Es geht auch umGerechtigkeit»
Sozialhilfe Ein tieferer Grundbedarf würde es Firmen ermöglichen, Jobs im Tieflohnsegment zu schaffen, sagt der Politökonom Christoph Schaltegger im Interview.
Das sei menschenwürdiger, als die Leute gänzlich vom Arbeitsmarkt fernzuhalten.

Sinkt die Sozialhilfe, könnten Firmen mehr Billig-Arbeitsplätze anbieten, argumentiert Ökonom Schaltegger. Symbolbild: Gaëtan Bally (Keystone)
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Schaltegger
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EinWort wird in der Diskussion
umdie Sozialhilfe besonders oft
benutzt: Anreiz. Die Annahme
dahinter: Menschen sind ratio-
nale Wesen, die ihr Verhalten in
erster Linie nach den finanziel-
len Auswirkungen ausrichten.
Die Revision des Sozialhilfege-
setzes (SHG-Revision), die am 19.
Mai im Kanton Bern vors Volk
kommt, sieht neben einer Kür-
zung des Grundbedarfs einen
Ausbau derAnreizleistungenvor
(kleiner Text rechts).

Die Anreizleistungen haben
zum Ziel, die Teilnahme an
einemBeschäftigungsprogramm
oder die Aufnahme einer nicht
existenzsichernden Arbeitsstel-
le lukrativer zumachen.Dies ge-
schieht schon heute durch ein
Systemvon Zuckerbrot und Peit-
sche, von Anreizleistungen und
Sanktionen.Wer etwa an einem
Beschäftigungsprogramm teil-
nimmt, erhält zusätzlich zum
Grundbedarf (fürNahrung, Klei-
dung, Internet, Kommunikation
und andere alltäglicheAusgaben)
eine Integrationszulage. Wer
einen Teil des Auskommens sel-

ber erwirtschaftet, erhält einen
nach Pensum abgestuften Ein-
kommensfreibetrag. Wer sich
unkooperativ verhält und sich
weigert, an verordneten Pro-
grammen teilzunehmen, dem
kann der Grundbedarf mittels
anfechtbarer Verfügung zeitlich
befristet um bis zu 30 Prozent
gekürzt werden. Damit soll si-
chergestellt werden, dass enga-
gierte Sozialhilfeempfänger bes-
sergestellt sind als solche, die nur
das Nötigste machen oder gar
eineVerweigerungshaltung ein-
nehmen.

«Keinmessbarer Effekt»
DieWirkungen dieserAnreizleis-
tungen sind allerdings umstrit-
ten. Laut GLP-Grossrat Thomas
Brönnimann bringen sie kaum
etwas. «Die allermeisten Bezü-
gerinnen und Bezüger sind oh-
nehin motiviert, etwas an ihrer
Situation zuverbessern», sagt er.
Der studierte Ökonom stützt die-
se Aussage auf die Erfahrung in
derGemeinde Köniz,wo Brönni-
mann eine Zeit lang die Sozial-
direktion leitete. So wurde 2014

im ganzen Kanton die Integra-
tionszulage von 200 Franken auf
100 Franken monatlich gesenkt.
«Wie sich zeigte, hatte diese
Massnahme keinen messbaren
Effekt auf die Teilnahme an Be-
schäftigungsprogrammen.» Mit
anderenWorten: Eine tiefere In-
tegrationszulage führte nicht
dazu, dass sich die Bezüger we-
niger engagierten.

Die Skos selber liess 2015 die
Leistungenmit Anreizcharakter
evaluieren. Ein eindeutiges Er-
gebnis lieferte die Expertise
nicht. So liess sich an einigen
Orten ein positiver Effekt der
Einkommensfreibeträge (EFB)
auf die Erwerbstätigkeit nach-
weisen, an anderen hingegen
nicht. Auch zeigte die Studie,
dass die Art und Weise der Be-
messung der Einkommensfrei-
beträge keinen Einfluss hat. Zu-
sammenfassend hält der Bericht
fest: «Die Auswertungen spre-
chen gegen die Hypothese, dass
erwerbstätige Sozialhilfebezie-
hende den Umfang ihrer Er-
werbstätigkeit hauptsächlich
danach ausrichten, mit mög-

lichst geringem Aufwand einen
möglichst hohen Einkommens-
freibetrag zu erzielen.»

Im Ausland funktioniert es
Auch bei der Integrationszulage
gaben sich die Autoren der Stu-
die zurückhaltend. So fehlten die
statistischen Daten, um ein Fa-
zit zu ziehen, heisst es. Es gebe
zwar imAusland Studien,welche
eine positive Anreizwirkung be-
legten, diese stammten aber vor
allem aus dem angelsächsischen
Raum mit viel tieferer Grundsi-
cherung und anderem Arbeits-
markt – sind also nur schwer
übertragbar. Für die Schweiz ge-
hen die Macher davon aus, dass
der grösste Effekt von Integra-
tionszulagen darin besteht, die
Akzeptanz der Sozialhilfe in der
breiten Bevölkerung zu vergrös-
sern. Dies weil es dem Gerech-
tigkeitsempfinden entspricht,
dass Sozialhilfebezüger besser-
gestellt sind,wenn sie sich enga-
gieren, um von der Sozialhilfe
loszukommen.

Fabian Christl

Das Zuckerbrot: Verlockend aber ungesund?
Ob Anreizleistungen wirklich zu Leistung anreizen, ist umstritten.
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Ein tieferer Grundbedarf würde es Firmen ermöglichen, Jobs im Tieflohnsegment zu schaffen, sagt der Politökonom Christoph Schaltegger im Interview.

Löhne für die existierenden
Stellen imTieflohnsegment
würden stärker unterDruck
geraten.
Was wir wollen, ist, dass neue
Stellen geschaffen werden, und
nicht, dass bestehende Stellen
billiger werden. Dort muss man
aber genau hinschauen, die Ge-
fahr besteht. Es gibt viel Erfah-
rungen aus dem Ausland. Eine
Möglichkeit wäre, dass man nur
bei Stellen für Unqualifizierte
einen Zuschuss gewährt.

Es gibt zumBeispiel die
Erfahrungen aus Deutschland.
Dort sind die Reallöhne im
Tieflohnsegment nach der
Einführung vonHartz IV
gesunken.
Aber der deutsche Arbeitsmarkt
steht heute viel besser da als vor
Hartz IV. Die Arbeitslosigkeit ist
deutlich gesunken.

Das stimmt, aber denÄrmsten
geht es schlechter. Liegt dort
nicht ein Problem derwirt-
schaftswissenschaftlichen
Ansätze: Das Leid einzelner
Menschenwird von den Zahlen
und Konzepten zuwenig
erfasst?
Die Sozialpolitik steht grund-
sätzlich immervor einem gesell-
schaftlichen Zielkonflikt zwi-

schen hoher Grundsicherung,
Finanzierbarkeit undArbeitsan-
reizen. Ich plädiere nicht zwin-
gend dafür, dass man weniger
Geld ausgeben soll. Im Übrigen
gibt es keine objektive Mindest-
höhe für die Sozialhilfe. Die Ge-
sellschaft muss in demokrati-
schen Prozessen diesen Ziel-
konflikt adressieren und selber
entscheiden, wasman denMen-
schen, die in Not geraten, geben
will, damit sie diese Situation
überbrücken können. Es ist
gleich legitim, einen hohenMin-
destansatz zu fordernwie einen
tiefenmit Zuschüssen. DieWis-
senschaft kann da nicht aushel-
fen.

Zusammengefasst: Sie fordern
eine tiefereMindestsicherung
und tiefere Löhne.Das ist doch
Politik fürdie Reichen auf dem
Buckel derArmen.
Nein, ich plädiere für ein System,
das es ermöglicht, genug Arbeits-
stellen für alle zu schaffen. Es ist
doch viel menschenwürdiger, den
Leuten die Möglichkeit zu geben,
zumindest einen Teil ihres Aus-
kommenszuerwirtschaften,alssie
gänzlichvomArbeitsmarkt fernzu-
halten.

Sämtliche Texte zur Sozialhilfe-
Abstimmung: sozialhilfe.derbund.ch

BeispielfamilieMarti kommt ge-
rade so durch. Die Frau arbeitet
100 Prozent und verdient 4800
Franken brutto. Nach Abzug der
Sozialversicherungsbeiträge, der
Miete, der Krankenkasse und
weiterer Fixkosten verbleiben ihr
noch 1654 Franken proMonat zur
freien Verfügung.

BeispielfamilieMüller ist voll-
ständig von der Sozialhilfe ab-
hängig.Beide Elternteile nehmen
zwar an einem Beschäftigungs-
programm teil, erwerbstätig ist
aber keines. Sie erhält zusätzlich
zum Grundbedarf (2090 Fran-
ken) noch 2-mal 100 Franken In-
tegrationszulage. Insgesamt hat
die Familie Müller also 2290
Franken pro Monat zur Verfü-
gung – 636 Frankenmehr als die
Familie Marti.

Das Beispiel hat die Gesund-
heits- und Fürsorgedirektion des
Kantons Bern (GEF) auf Anfrage
des «Bund» konstruiert. Es illus-
triert,was Fachleute als Schwel-
leneffekt bezeichnen, also den
Umstand, dass in einigen Fällen
die Aufnahme einer Arbeit oder
eine Erhöhung des Pensums
dazu führt, dass sich das verfüg-
bare Einkommen verkleinert.
SVP-Grossrat Ueli Studer hatte
solche Schwelleneffekte als
«stossendeUngerechtigkeit» be-
zeichnet und sie als Grund ange-
führt, um eine Kürzung der So-
zialhilfe zu fordern.

Kruxmit dem Zahnarzt
Das Rechenbeispiel der GEF ist
umstritten (Text rechts). Dass es
Fälle geben kann, in denen So-
zialhilfe-abhängige Familien
mehr Geld zurVerfügung haben
als solche ohne Sozialhilfean-
spruch, bestreiten aber auch die
Gegner der geplanten Kürzungen
nicht. Schwelleneffekte liessen
sich aber erst bei Haushalten ab
vier Personen nachweisen, sagt
Thomas Michel, Co-Leiter der
Berner Konferenz für Sozialhil-
fe. Diese Haushalte machen nur
fünf Prozent der Sozialhilfefälle
aus. Sozialhilfebeziehende Al-
leinstehende, Alleinerziehende
und Paare mit nur einem Kind
seien immer schlechtergestellt
als solche, die keinen Anspruch
auf Sozialhilfe haben, da selbst
Gehälter unter 4000 Franken das
Sozialhilfeniveau übersteigen.
Und auch bei grösseren Familien
betrage die Differenz jeweils nur
100 bis 200 Franken.

Unabhängig davon: Ob sich mit
einerKürzung des Grundbedarfs
tatsächlich Schwelleneffekte be-
heben lassen, ist wenig wahr-
scheinlich. Die Schweizerische
Konferenz für Sozialhilfe (Skos)
hat den Schwelleneffekten eine
Studie gewidmet. Im Kern seien
Schwelleneffekte darauf zurück-
zuführen, «dass sich die An-
spruchsberechnung auf Sozial-
hilfe von jener zurFestlegung des
Unterstützungsbeitrags unter-
scheidet», heisst es da.

Mit anderenWorten:Wenndie
Sozialdienste berechnen, ob je-
mand Anspruch auf Sozialhilfe
hat, werden gewisse Ausgaben
nicht berücksichtigt,welche den
Sozialhilfebezügern erstattet
werden. Dazu gehören die Steu-
ern, aber auch Leistungen wie
Zahnarztkosten, die nicht vor-
hersehbar sind.Auch dieAnreiz-
leistungenwie Einkommensfrei-

betrag und Integrationszulage
können Schwelleneffekte ver-
grössern. So versucht man diese
zwar in der Anspruchsberech-
nung zu berücksichtigen, dies ist
aber in der Realität nicht immer
möglich. So ist jeweils beim Zeit-
punkt des Eintritts nur schwer
vorhersehbar, ob die Bezüger
etwa an einem Beschäftigungs-
programm teilnehmen und so
eine Integrationszulage erhalten.

Kürzung hilft nicht
An derDiskrepanz zwischenAn-
spruchsberechnung und Festle-
gung der Unterstützungsbeiträ-
ge ändert die Revision des So-
zialhilfegesetzes wenig. Und da
mit der Revision nicht nur der
Grundbedarf gesenkt, sondern
auch dieAnreizleistungen erhöht
werden sollen, rechnet Skos-Co-
Leiter FelixWolffers damit, dass
die Schwelleneffekte eher ver-

stärkt würden. Als Mittel gegen
Schwelleneffekte empfiehlt er
Familienergänzungsleistungen.

Die Befürworter der Revision
gehen trotzdem davon aus, dass
durch die Revision Erwerbs-
arbeit attraktiver würde. Dies
weil die Differenz von Grundbe-
darf und einem durchschnittli-
chen Gehalt im Niedriglohnsek-
tor grösser würde.

Dagegen wird eingewendet,
dass durch die geplante Senkung
des Grundbedarfs gerade Wor-
king-Poor-Familien den An-
spruch auf Sozialhilfe verlieren
würden. An der Differenz zwi-
schen Familien, die knapp kei-
nenAnspruch auf Sozialhilfe ha-
ben, und solchen, die vollständig
von der Sozialhilfe unterstützt
werden, ändere sich deshalb
kaum etwas.

Fabian Christl

Manchmal zahlt der Sozialdienst besser als die Firma
Schwelleneffekte Die Revision könnte die Problematik verschärfen, warnen Kritiker.

Das geschieht mit den Anreizleistungen

Die Revision des Sozialhilfegeset-
zes (SHG) sieht nicht nur Kürzun-
gen beim Grundbedarf, sondern
auch eine Erhöhung der Anreiz-
leistungen vor. Die Integrationszu-
lage, welche Personen zugespro-
chen wird, die etwa an einem
Beschäftigungsprogramm teilneh-
men, beträgt heute 100 Franken.
Künftig sollen es 200 Franken
sein, wenn das Pensum des
Beschäftigungsprogramms mehr
als 50 Prozent beträgt. In Ausnah-
mefällen soll künftig sogar eine
Integrationszulage in der Höhe von
300 Franken gesprochen werden
können. Gleichzeitig soll die Zahl
der Anspruchsberechtigten einge-
schränkt werden. Die genaue
Regelung wird in einer Verordnung

festgehalten, falls die SHG-Revisi-
on eine Mehrheit findet.

Änderungen sind auch beim
Einkommensfreibetrag (EFB)
geplant. Der maximale EFB liegt
heute bei 600 Franken für die
ersten sechs Monate nach Arbeits-
aufnahme oder Eintritt in die
Sozialhilfe, danach bei 400 Fran-
ken. Künftig sollen die 600 Fran-
ken unbefristet ausbezahlt werden
können. Zudem sollen auch
Lehrlinge und Absolventen von
Praktika mit einem EFB belohnt
werden können. Dafür entfällt
voraussichtlich der Bonus für
Alleinerziehende. Heute erhalten
diese bei gleichem Pensum
mehr als die anderen Anspruchs-
gruppen. (chl)

Wolffers kritisiert Fallbeispiel

Der «Bund» hat Felix Wolffers,
Sozialamtsleiter der Stadt Bern
und Co-Präsident der Schweizeri-
schen Konferenz für Sozialhilfe,
mit den Berechnungen konfron-
tiert. Wolffers bezeichnet diese als
«tendenziös». Insbesondere
kritisiert er folgende Annahmen:
—Die angenommenen Sozialver-
sicherungsbeiträge von 17 Prozent
seien unrealistisch hoch. Er geht
von 12 Prozent aus. Zudem könn-
ten Sozialhilfebezüger nicht von
einer Pensionskasse profitieren.
—Dass beide Elternteile eine
maximale Integrationszulage von
100 Franken bekämen, sei in der
Realität bei zwei Kindern «prak-
tisch ausgeschlossen». Er geht
von einer Integrationszulage in
Höhe von 100 Franken aus.
— Leute mit tiefen Einkommen
würden sich für günstigere Kran-
kenkassen entscheiden. Nach
Abzug der Prämienverbilligung
rechnet Wolffers mit einer Prä-
mienlast von 487 Franken.
—Die Sozialhilfe finanziere
Erwerbslosen keine Aufgabenhilfe.
Auch habe die Erwerbsfamilie
kaum Aufgabenhilfe nötig, da nur
eine Person erwerbstätig sei.

Insgesamt habe die Familie mit
Erwerbsarbeit im GEF-Beispiel bei
Berechnung durch das Sozialamt
Stadt Bern 100 Franken pro Monat
mehr zur Verfügung als die Sozial-
hilfe-Familie. (chl)
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der individuellen Prämien-
verbilligung (Region 1)

Krankenversicherungs-
prämien, nach Abzug
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Abzüglich Aufgaben-
hilfe Kinder

Total frei verfügbar Total frei verfügbar

Familie mit Sozialhilfe Familie ohne Sozialhilfe

Die von der Sozialhilfe unterstützte Familie verfügt in diesem
Fallbeispiel über ein monatlich um 636 Franken höheres frei
verfügbares Einkommen als die Familie mit Erwerbseinkommen.

Wenn sich Arbeit nicht mehr lohnt

Fallbeispiel: Monatlich frei verfügbares Einkommen einer durch die
Sozialhilfe unterstützten vierköpfigen Familie, verglichen mit einer
Familie mit Netto-Erwerbseinkommen von rund 4440 Franken*:
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